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ZERTIFIZIERUNGSURKUNDE 

Die Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie 


als Oberste Zivilluftfahrtbehörde 

bescheinigt hiermit der 


Tiroler Flughafenbet~iebsgesell'schaft m.b'.H. 

die Ubereinstimmung ihrer für den sicheren und reibungslosen Betrieb des 
Flughafens Innsbruck.!ICAO-Code: LOWI) notwendigen Einrichtungen mit den in 

Osterreich anwendbaren Vorsch ritten. 

Diese Urkunde ist gültig, solange alle Voraussetzungen für die Zertifizierung erfüllt 
werden, längstens jedoch bis 31 .12.2015. 

bm~ 

Wien, am 31.12.2010 


